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Windenschleppstart bei Prüfungsflügen 
 
Wenn ein Prüfungsteilnehmer seinen Prüfungsflug an der Winde durchführen 
möchte, muss er vorher die komplette Einweisung zur Winden-
Schleppstartberechtigung in Theorie und Praxis abgeschlossen haben und diese 
im Ausbildungsnachweisheft nachweisen können. 
 
Prüfungsteilnehmer mit einer „Kurzeinweisung“ von nur wenigen Schleppstarts 
dürfen nicht zum Prüfungsflug an der Winde zugelassen werden. Hier gelten die 
APO III, 2.6 Startarten, 2.6.2 Windenschleppstart und Prüfungen VII. Nr. 1. 
 
Die Startartausbildung muss also gemäß Lehrplan abgeschlossen sein. Erst dann 
ist ein Prüfungsflug zur A-Lizenz an der Winde möglich. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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